
G 6 Bericht des Internationalen

Auf noch einen anderen Punkt dürfen
wir hier wohl die Aufmerksamkeit lenken.
Manche der Beziehungen, die als Grundlage
für Atomgewichtsberechnungen dienen, sind
mittels Verfahren gefunden, bei denen starke
Säuren in Glasgefäßen zur Anwendung ge-
langten. In solchen Fällen kommt aber die
Lüslichkeit des Glases sehr in Betracht, selbst
dann, wenn eine Überführung von Substanz
von einem Gefäß in ein anderes nicht statt-
gefunden hat. Eine geringe Umwandlung
von Silikat in Chlorid beispielsweise "würde
hier eine Gewichtszunahme zur Folge haben
können und so einen Fehler in die Be-
stimmung hineintragen. Solche Fehler sind
i a zweifellos sehr gering, aber gleichwohl
sollten sie nicht vernachlässigt werden. Jetzt,
•svo Gefäße aus reinem Siliciumdioxyd (so-
genanntes „ Quarzglas " ) für den Gebrauch
zugänjrlich geworden sind, können solche sehr
wohl statt des gewöhnlichen Glases bei Ope-
rationen für Atomgewichtsbestimmungen Ver-
wendung finden. Eine Untersuchung über
die gegenseitigen Vorzüge der beiden Glas-
sorten ist höchst wünschenswert.

Der Atomgewichts -Ausschuß :
F. W. Clarke. H. Moissan.
K. Seubert, T. E. Thorpe.
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Aluminium . . . .

Baryum
Borvllium
Blei . . . .
Bor .
Brom . . . . . .
Ciiesium
Calcium
Ceriuin .
Chlor
Chrom
Eisen
Erbium
Fluor
Gadolinium . . . .
Gallium . . . . . .
Germanium . . . .
Gold
Helium
Indium
Iridium
Jod
Kadmium . . . .
K.ilium .
Kobalt
Kohlenstoff . . . .
Krypton
Kupfer . .
Lanthan . . . .
Lithium

0 = 16 H — 1

AI 27.1 26,9
Sb 12(12 ! 119.3
A 39,9 39'.6
As 75.0 74.4
Ba 137,4 136,4
Be 9,1 9.03
Pb 206.9 205.35
B 11 10,9
Br 79.96 79,36
Cs 132,9 131,9
Ca 40,1 39,8
Ce 140,25 139.2
01 35.45 35,18
Cr 52.1 51.7
Fe 55.9 : 55.5
Er 166 164,8
F 19 18,9
Gd 156 155
Ga 70 , 69,5
Ge 72,5 71,9
Au 197,2 195.7
He 4 ' 4
In 1.14 113,1
Ir 193.0 191,5
J 126.85 125.90
Cd 112,4 111,6
K 39,15 38,86
Co 59,0 58.56
C 12,00 11,91
Kr : 81,8 81,2
Cu ! 63,6 : 63,1
La i 138,9 : 137,9
Li ' 7.03 6.98
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Magnesium . . . .

Molybdän

Neon . . . .
Nickel . . . .
Xiobium . .
Osmium . . .
Palladium .
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Praseodym . . . .
Quecksilber . . . .
Radium.
Rhodium
Rubidium . . . .
Ruthenium . . . .

Scandium
Schwefel
Selen
Silber
Siliciiim . . .
Stickstoff
Strontium . .
Tantal
Tellur
Terbium
Thallium
Thorium
Thulium
Titan
Uran
Vanadin
"Wasserstoff . . . .
Wismut
Wolfram
Xenon
Ytterbium
Yttrium
Zink . . .
Zinn
Zirkonium . . . .

Zur Auslegun,
Gewerbe
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Die hier in Betra
der Gewerbeordnung

der § 16 begini
Anlagen, welche <
oder die Beschaffe
für die Besitzer öd
harten Grundstück
überhaupt erhebli
oder Belästigunge
ist die Genehmigui
gesetzen zuständige

Der § 25 lautet
einer der in den f
Anlagen bleibt so
Änderung in der ]
der Betriebsstätte

O = 10 H = 1

Mg 24,36 24.18
Mn 55,0 54.6
Mo 96,0 95,3
Na ' 23.05 22.88
Nd 143.6 142,5
Ne 20 19,9
Ni • 58.7 58.3
Nb 94' M3.3
Os : 191 itw.i;
Pd , 106,5 105.7
P 31.0 30.77
Pt : 194̂ « 193.3
Pr 140.5 139.4
Hgi 200,0 ! 198,5
Ra ; 225 223,3
Rh 103,0 102.2
Eb i 85.4 84.8
Ku ! 10l'.7 100.9
Sa 150 148.9
O 16.00 15,88
So 44,1 43,8
S 32,06 31,83
Se 79 2 78,6
Ag 107.93 107,1-2
Si 28,4 28,2
N 14,04 13,93
Sr 87.6 80.94
Ta 183 181,6
Te 127.6 ; 126.6
Tb 160' 158,8
Tl 204.1 202,6
Th ! 232,5 230,8
Tu | 17l' 169,7
Ti 48.1 i 47.7
U 238.5 L>36.7
V 51,2 50.8
H 1,008 , 1.000
Bi -208,5 : 206,9
W 184.0 182.6
X 128 1̂ 7
Yb 173,0 : 171. <
Y 89.0 ; S«,3
Zu 65,4 64,9
Sn 119.0 118,1
Zr 90.6 : 89.9

g des § 25 der
Ordnung.

W. JuRISCH.

clit kommenden Stellen
sind folgende:
it: „Zur Errichtung von
lurch die örtliche Lage
nheit der Betriebsstätte
er Bewohner der benach-
e oder für das Publikum
3he Nachteile, Gefahren
n herbeiführen können,
ig der nach den Landes-
än Behörde erforderlich."
: „Die Genehmigung zu
§16 und 24 bezeichneten
lange in Kraft, als keine
jage oder Beschaffenheit
vorsrenommen wird, und
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bedarf unter dieser Voraussetzung auch
dann, wenn die Anlage an einen neuen
Erwerber übergeht, einer Erneuerung nicht.
Sobald aber eine Veränderung der Betriebs-
stätte vorgenommen wird, ist dazu die Ge-
nehmigung der zuständigen Behörde nach
Maßgabe der §§17—23 einschließlich, be-
ziehungsweise des § 24 notwendig.

Eine gleiche Genehmigung ist erforder-
lich bei wesentlichen Veränderungen in
dein Betriebe einer der in § 16 genannten
Anlagen.

Die zuständige Behörde kann jedoch
auf Antrag des Unternehmers von der Be-
kanntmachung (§17) Abstand nehmen, wenn
sie die Überzeugung gewinnt, daß die be-
absichtigte Veränderung für die Besitzer
oder Bewohner benachbarter Grundstücke
oder das Publikum überhaupt neue und
größere Nachteile, Gefahren oder Belästi-
gungen, als mit der vorhandenen Anlage
verbunden sind, nicht herbeiführen werde.

Diese Bestimmungen finden auch auf
gewerbliche Anlagen (§§ 16 und 24) An-
wendung, welche bereits vor Erlaß dieses
Gesetzes bestanden haben."

Der § 147 enthält folgende Bestimmung:
„Mit Geldstrafe bis zu dreihundert Mark und
im Unvermögensfalle mit Haft wird bestraft:

2. wer eine gewerbliche Anlage, zu
der mit Rücksicht auf die Lage oder Be-
schaffenheit der Betriebsstätte oder des
Lokals eine besondere Genehmigung er-
forderlich ist (§§ 16 und 24), ohne diese
Genehmigung errichtet, oder die wesent-
lichen Bedingungen, unter welchen die Ge-
nehmigung erteilt worden, nicht inne
hält, oder ohne neue Genehmigung eine
wesentliche Veränderung der Betriebsstätte
oder eine Verlegung des Lokals oder eine
wesentliche Veränderung in dem Betriebe
der Anlage vornimmt."
Anknüpfend an meine , Luftrechtliche

Studie zu £ 25 der Gewerbeordnung" in der
.Chemischen Industrie" 1903, Heft 7, 8 und
9, hat Se. Excellenz, der Herr Staatsrat
Dr. Rober t v. Landmann, in den Annalen
des Deutschen Reiches 1903, Xo. 9, in dem
Vorlage von J. Schweitzer in München eine
sehr wertvolle Arbeit über die Auslegung
des § 25 der Gewerbeordnung veröffentlicht,
welche das von mir benutzte Material in
überaus erfreulicher Weise vervollständigt.

Die Auffassungen in betreff derjenigen
Änderungen in bestehenden gewerblichen An-
lagen, welche im Sinne der §§ 25 und 147
der Gewerbeordnung als „wesentliche" zu
betrachten seien, scheinen sich in einem Zu-
stande des labilen Gleichgewichts zu befinden,
so daß ein kleiner Anstoß genügt, um die
eine oder die andere Auffassung zum gelten-
den Recht zu machen.

Herr v. Landmann bemüht sich, den
erforderlichen Anstoß nach derjenigen Seite

hin zu geben, auf welcher eine Definition
der wesentlichen Änderung nicht vorhanden
ist und auch nicht aufgestellt werden kann.
Wir kämen dadurch in ein sumpfige.« Gebiet
ohne festen Rechtsboden, in welchem die zu-
fälligen Ansichten der Verwaltungsbeamten
im weitesten Sinne entscheidend wären.

I ch dagegen bemühe mich, den Anstoß
nach derjenigen Seite hin zu geben, auf
welcher wir auf den festen Kechtsboden
einer klaren Definition der wesentlichen
Änderung gelangen.

Herr v. Landuiauii kann keine De-
finition der wesentlichen Änderung geben,
sondern wünscht, die Beurteilung dem Gut-
dünken der Gewerbeaufsichtsbeamten, der
Stadt- und Bezirksausschüsse und der Gerichte
von Fall zu Fall zu überlassen. Es ist un-
abweislich, daß durch solche Ansichten in
die Beurteilung unserer gewerberechtlicheu
Dinge ein Element der Willkür eintritt,
welches nicht durch das Gesetz geboten ist.

Ich dagegen wünsche, das Gesetz an die
Stelle der Willkür gesetzt zu sehen oder,
präziser gesprochen, diejenige Auslegung des
Gesetzes, welche die Willkür ausschließt und
das Gesetz im Sinne seiner Urheber verwirk-
licht. Auch Herr v. L and mann wünscht
ja sicher nichts anderes; aber es ist erstaun-
lich, wie verschieden dieselben Dinge auf-
gefaßt werden können. Es scheint, daß die
Erkenntnisse und Erfahrungen, die man auf
anderen Gebieten gesammelt hat, die Urteils-
bildung unwillkürlich beeinflussen, selbst wenn
mau sich bemüht, sie auszAischalten, um eine
gestellte Frage bloß nach denjenigen Momenten
korrekt zu beantworten, die man als allein
vorliegend erachtet.

Schon gleich in der Auffassung des
Wil lens der Gesetzgeber kann sich ein
prinzipieller Unterschied geltend machen:
Soll der Wille der Gesetzgeber als eine un-
veränderliche Größe in der Form fixiert
werden, die der Wille zur Zeit der Aus-
arbeitung des Gesetzes besaß; — oder soll
der Wille der Gesetzgeber als eine veränder-
liche Größe betrachtet werden, die sich den
jeweiligen Zeitbedürfnissen anpaßt?

Dies ist eine jener Streitfragen zwischen
den Gewohnheiten der römischen Rechts-
auffassung und den Anforderungen des
modernen Rechtsbewußtseins.

Jene Auffassung der Unveriinderliclikeit
ist für Juristen unstreitig die bequemere; sie
fließt aus den Gewohnheiten der römischen
Rechtsauffassung. Aber sie ist steril und
führt zu einer Entfremdung zwischen den
Vertretern dieser Rechtswissenschaft und dem
lebenden Volke, dessen wechselnde Bedürf-
nisse sie ignoriert.

9*
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Die Auffassung der Veränderlichkeit da-
gegen entspricht den tatsächlichen Bedürf-
nissen des lebenden Volkes, welches sich
,-elbst fortwährend verändert.

Die Absicht der Gesetzgeber bei Schaffung
eines Gesetzes ist stets: hervorgetretene Be-
ilürfnisse der Gegenwart und Folgezeit zu
befriedigen. Unter .Folgezeit" ist immer
nur die Spanne Zeit zu verstehen, während
welcher ein Gesetz in Geltung bleibt; also
die Zeit von meinem Inkrafttreten bis zu
seiner Aufhebung oder bi* zum Inkrafttreten
eines neuen Gesetzes, welches da.« frühere
tilgt oder umformt. Da sieh nun diese Be-
dürfnisse des lebenden Volkes unablässig ver-
ändern, so wäre e* offenbar verkehrt, diese
Bedürfnisse so zu behandeln, ab- ob sie un-
veränderlich blieben, — nur um den im
Gesetz ausgesprochenen Willen der Gesetz-
geber in unveränderlicher Form auslegen, zu
können.

Vielmehr war es Wille der Gesetzgeber,
daß ihr Gesetz auch den Bedürfnissen der
Folgezeit in ähnlicher AVeise genügen möchte,
wie den Bedürfnissen der Entstehimgszeit.
Daher stellten die Gesetzgeber den mit der
Au.sfülirung und Handhabung des Gesetzes
Betrauten die Aufgabe, ihre exegetische
Kunst darin zu üben, in dem Wortlaut des
Gesetzes denjenigen Willen der Gesetzgeber
nachzuweisen, welcher mit den Anforderungen
irgend eines Zeitpunktes der Folgezeit am
besten übereinstimmt.

Das ist der Wille der Gesetzgeber in
moderner Auffassung. Xur auf diesem Wege
kaiin Übereinstimmung zwischen Rechtspflege
und Kechtsbewußtsein des lebenden Volkes
herbeigeführt und erhalten werden.

Wenn nun schon hei der Frage nach
dem Willen der Gesetzgeber Meinungsver-
schiedenheiten auftreten können, so gehen
die Meinungen noch mehr auseinander, sobald
man nach den Mitteln fragt, die angewendet
werden sollen, um das Gesetz durchzuführen,
d. h. um die Zwecke des Gesetzes zu er-
reichen.

Hier haben wir sofort einen anderen
Streitfall zwischen dem römischen Kecht und
dem modernen Rechts-bewujßtsein. Die römische
Vorstellung von dein Selbstzweck der Gesetze
ist heute verlassen. Aber rückständige Geister
machen wohl noch hin und wieder den Ver-
such, sie wieder auszugraben. Sie lassen sich
durch den Sprachgebrauch täuschen, den
man aus Zweckmäßigkeit und der Kürze
wegen beibehalten hat. Man spricht von
Durchführung eines Gesetzes, meint damit
aber nicht mehr die Durchführung um des
Gesetzes selbst willen, sondern die Durch-
führung in dem Sinne, daß die Zwecke und

Ziele erreicht werden, um deren willen das
Gesetz geschaffen wurde. Eine solche Durch-
führung des Gesetzes läßt sich mitunter auch
ohne seine Anwendung, durch sein bloßes
Vorhandensein, erreichen.

Da ich diesen Gegenstand kürzlich in der
Zeitschrift für angewandte Chemie 1.903,
Seite 889l), ausführlich besprochen habe, so
möge diese Andeutung hier genügen.

Die Wahrscheinlichkeit dafür, daß ver-
schiedenartige Auffassungen einer Gesetzes-
stelle vertreten werden, wird noch beträcht-
lich erhöht, wenn diese Stelle selbst .so
undeutlich gefaßt ist, wie der 5; 2.1 der
Gewerbeordnung.

Trotzdem ist mitunter eine Einigung
möglich, oder man kann erreichen, daß eine
Meinung fallen gelassen wird, wenn man ihre
•Unzulänglichkeit nachweist, und für die
Richtigkeit, oder wenigstens Zweckmäßigkeit,
einer anderen Auffassung vollgültige Beweise
beibringt.

Dementsprechend fasse ich die Aufgabe,
die Herr v. Landmanii mir durch seine
Arbeit gestellt hat, wie folgt auf:

In einem ersten Teile werde ich mit
rein juristischen Hilfsmitteln — soweit es mir
als Techniker möglich sein wird, alles pro-
duktive Denken auszuschließen, um bloß
vergleichend zu denken — den Nachweis zu
führen versuchen, daß die Ansichten des
Herrn v. L and man u sich nicht in logisch
zwingender Weise aus dem Gesetz ergeben,
daß sie mithin nicht genügend unterstützt
sind, um überzeugend zu wirken.

In einem zweiten Teile werde ich aus
dem Geiste der Gesetzgeber, dem Sinn des
Gesetzes und aus den tatsächlich vorhandenen
Bedingungen, unter denen das Gesetz in
einem lebenden Volke wirken soll, den Nach-
weis führen, daß die von mir vertretenen
Ansichten in Übereinstimmung mit dem Ge-
setz: also zulässig sind; — daß sie zweck-
mäßig: also richtig sind.

I. Juristischer Teil. Die Arbeit des
Herrn v. Landmann umfaßt in den Annaleii
cles Deutschen Reiches 1003 die Seiten 641
bis 6ö2. Die geschichtlicheii Wandlungen,
welche die Auffassung der , wesentlichen
Änderung" erfahren hat, sind aus der Arbeit
des Herrn v. Landmann ersichtlich. Von
einer Entwicklung kann man dabei nicht
sprechen, weil kein festes Entwicklungsprinzip
erkennbar ist.

Die auf Seite 648 angeführten Motive
von 1869 erklären — wenn auch mit anderen

') Über die Klausel von den besten prak-
tischen Mitteln der englischen Luftgesetze.
Z. f. a. Ch. 1903, Heft 37.



XVII. Jahrgang.
HeftS. 15. Januar 1904.l Jurisch: Zur Auslegung des § 25 der Gewerbeordnung. (i 9

Worten — als Zweck und Ziel der Gewerbe-
ordnung: Das gewerbliche Leben derart zu
ordnen, daß die gewerbliche Werterzeugung
stattfinden kann, ohne daß dadurch be-
rechtigte Interessen verletzt werden.

Nach dem auf Seite 044 und 645 an-
geführten Urteil des Oberlandesgerichts in
Dresden vom 1. Juli 1877 ist als eine
wesentliche Veränderung im Betriebe eine
solche Veränderung anzusehen, durch die für
die Besitzer oder Bewohner benachbarter
Grundstücke oder für das Publikum über-
haupt neue oder g r ö ß e r e Gefahren oder
Belästigungen entstehen, als mit der vor-
handenen Anlage und dereiu bisherigen Be-
triebe verbunden sind.

Diese Definition bezieht sich auf den
zweiten Teil des i; 25. Da im ersten Teile
diese? Paragraphen das "Wort „wesentlich'
nicht vorkommt, so folgerten — wie K.
v. R o h r sche id t anführt — Meves in
Bezolds Gesetzgebung des Deutschen Reiches,
Teil III, Band I, Seite 621; und Seyde l
in H i v t h s Aunalen, 1881, Seite G34, Note 2,
daß zu j e d e r Veränderung der Betriebsstätte
die Genehmigung einzuholen sei.

Diese Ansichten wurden als irrtümlich
nachgewiesen durch die hervorragend wichtige
Entscheidung des Preußischen Oberver-
waltungsgericlits vom 17. Dezember 1883
(X, Seite 277). Diese Entscheidung enthält
zwei Rechtsbelehrungen:

1. Durch den Zusammenhang der §ij 25
und 147 der Gewerbeordnung ergibt sieh
aus der Entstehungsgeschichte der Schluß,
daß auch im ersten Teile des jj 25 mir
. wesentlicheu Venuideraiigen der Betriebs-
stätte gemeint sind.

2. Die gewerberechtliche Definition der
.wesentlichen Veränderungu als einer solchen
Veränderung, welche auf die Rücksichten
einwirken kann, um deremvillen der ij 16
der Gewerbeordnung geschaffen worden ist.
(Ausführlicher in jedem Kommentar der
Gewerbeordnung und auch in der , Chemischen
Industrie" 1903, .Seite 161, oder Sonder-
abdruck Seite 9.)

Die Unbestimmtheit dieser Definition
macht noch eine Auslegung oder bestimmtere
Fassung- erforderlich. Das bisher angeführte
historische Material bietet dazu bereits aus-
reichende Handhaben:

Da jeder Betrieb eine Betrieb.sstätte vor-
aussetzt, und die Form des Betriebes von
der Form der Betriebsstätte abhängig ist,
so kann

1) die Dresdener Definition von 1877
ohne weiteres auch auf den ersten Teil
de* § 25 angewendet werden;

2) kann der Sinn der unbestimmten
Berliner Definition von 1883 als durch die
Dresdener Definition von 1877 näher be-
stimmt erachtet werden.
Soweit waren wir im Jahre 1883. Wir

hatten damals genau den Rechtszu.staud er-
reicht, der mir auch heute noch als der kor-
rekte erscheint.

Seit dieser Zeit aber — ungefähr seit
1881 — machte sich in der Auffassung der
Gewerbeordnung in rasch zunehmender Weise
der Einfluß des Herrn v. L and m a n n be-
merkbar. Ich habe den Eindruck gewonnen
— aber ich kann mich auch täuschen —,
daß die Handhabung der Gewerbeordnung-
und die gerichtlichen Erkenntnisse seit etwa
18S5 unter der .suggestiven Wirkung der
L a n d m a im sehen Auflegungen stehen, und
deshalb keine einwandfreien Zeugen sind. Es
erübrigt sieh daher, die späteren gerichtlichen
Entscheidungen anzuführen und kritisch zu
beleuchten. Insbesondere sind die auf Seite
646 und 645 angeführten Entscheidungen
des Oberlandesgerichts Frankfurt a. M. vom
16. April 1901 und de* Oberverwaltungs-
gerichts Berlin vom 20. Oktober 1902, oli-
gleich sie schätzenswerte Rechtsbelehrungeii
enthalten, doch keine einwandfreien Zeugen
in der hier vorliegenden Streitfrage, da sie
unter dem Bann dos L a n d m a n n sehen
Geistes stehen. Ebensogut könnte Herr
v. L a n d m a n n sich selbst als Zeugen in
eigener Sache anführen,

Um einen Schritt vorwärts zu kommen,
muß ich mich daher gegen die L a u d -
ma n n sehe Auslegung als Quölle wenden,
wodurch alle Erkenntnisse, die sich darauf
stützen, sieh von selbst erledigen.

Der Kommentar zur Gewerbeordnung des
Herrn v. L a n d m a u n , der jetzt in 4. Auflage
erscheint, ist der volls-täiidigt-te, den wir be-
sitzen. Er ist mit so außerordentlichem
Fleiße gearbeitet, daß er für alle Behörden,
Gerichtshöfe und Privatpersonen, die sieh
mit Gewcrbereclit beschäftigen, ein unent-
behrliche:* Xachschlajrewerk geworden ist.
Aber ihm haftet ein Fehler an. Ein Kom-
mentar soll das Gesetz erläutern; er darf
nichts aus eigenem Gutdünken hinzufügen,
was nicht im Gesetz enthalten ist oder aus
ihm folgt. Gegen diese Kardinalforderung
hat Herr v. Lan i l i ua im verstoßen, indem
er z. B. in der 3. Auflage, Seite 142,
Zeile S u. f. auch dj/e an einen genehmigten
Betrieb angehängten Nebenbetriebe, in welchem
Abfälle verarbeitet werden, für genehmigungs-
pflichtig erklärte. Ohne den Zusatz, daß
dieser !Xebenbetrieb einer der in ij IG an-
geführten Betriebskla.sseii angehöre, ist ein
.solcher Kommentar «resetzlicli unzulässio-, mit
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dem Zusatz aber überflüssig. (Chem. Ind.
1903, S. Iö4; Sonderabdruck S. 21 und 22.)

In demselben Geiste ist seine Auffassung
von der .wesentlichen Änderung*• gehalten,
•\venii sie sich überhaupt in eine deutlich
umschriebene Form bringen läßt.

Was verstellt Herr v. Landmann unter
einer .wesentlichen Änderung''? Er gibt
darauf auf Seite GöO nur eine sehr ge-
wundene Antwort, aber keine Definition.

Ich denke mir, et- muß für den Juristen
ein sehr wenig befriedigendes Gefühl sein,
von einem Dinge als Subjekt Aussagen zu
machen, gerichtliche Entscheidungen ciarauf
aufzubauen, ohne zu wissen, was da* Ding
eigentlich ist otlev bedeutet. Es ist mir als
Techniker unverständlich, daß der Jurist
nicht das Bedürfnis befriedigt, aus diesem
Nebel hinauszukommen. L'n^ere Sprache
wäre nichts wert, wenn sie nicht imstande
wäre, das Ding: klipp und klar zu be-
zeichnen.

Da Herr v. L and man n îeh scheut, das
Kind bei .«einem Xanieu zu nennen, so muß
ich es tun. Die L and mann sehen Aus-
führungen lassen nur eine Deutung zu,
nämlich: .Eine wesentliche Änderung ist
jede Änderung, welche die Behörde als
wesentlich erachtet."

Auch hiervon steht nichts im Gesetz.
Die Gesetzgeber waren weit davon entfernt,
den Behörden eine so weitgehende diskretionärc
Gewalt über die gewerbstätigen Berufe geben
zu wollen.

E* erübrigt sich wohl, hier die schon so
häufig zitierten Stellen aus den Eeichstags-
verhancllungen, den Motiven, dem Gesetz
selbst und aus den Gerichtsentscheidungen
bis 1883 anzuführen, um zu erkennen, daß
die Landmannsche Auffassung der ,wesent-
lichen Änderung" durch das Gesetz nicht
unterstützt wird. Wenn ein solches Resultat
juristisch auch schon ausreichend wäre, um
die Landmannsche Auffassung im Hinblick
auf die Dresdener Definition von 1877 ab-
zulehnen, so stimme ich doch dem Leser zu,
welcher einen solchen negatorischen Beweis
nicht für befriedigend und erschöpfend hält.
Der. positive Beweis, daß die Auffassung irr-
tümlich ist, erfordert mehr als rein juristische
Hilfsmittel; ich werde ihn daher erst im
II. Teile führen, wo ich größere Bewegungs-
und Denkfreiheit habe. Aber auch hier
wird es mir schon möglich sein, mit dem
juristischen Rüstzeug des logischen Denkens
einen imwiderleglichen Beweis zu erbringen.
Der Beweis durcli sprechende Tatsachen aber
wird erst im II. Teile erfolgen.

Nachdem wir .so die im ersten und
zweiten Teile des § '2r> gemeinten Änderungen

als „ wesentliche" erkannt und erfahren haben,
was nach dem Rechtszustande von 1883 unter
„wesentlicher Änderung" zu verstehen ist;
— und auch nachgewiesen haben, daß die
abweichende Auffassung des Herrn v. Land-
manu juristisch anfechtbar ist, weil sie
durch das Gesetz nicht unterstützt wird; —
müssen wir untersuchen, was für Änderungen
im dr i t t en Teile des $ 25 gemeint sind.

Um möglichst kurz zu sein, wiederhole
ich hier den in der ,Chemischen Industrie"
1903, Seite 162 oder im Sünderabdruck
Seite 15 unter Xr. 4 mitgeteilten Ge-
dankengaug:

,.Weder im ersten, noch im dritten Teile
des § "25 kommt das Wort ,.wesentlich" vor.
Die nähere Bestimmung, welche der erste Teil
durch den § 147 erfahren hat, äußert ihre
klärende Wirkung auch auf den dritten Teil
des § 25. Bei Änderungen, welche neue oder
größere Nachteile etc. als mit der vorhandenen
Anlage verbunden sind, nicht herbeiführen,
liegt zu polizeilichem Einschreiten nach § 147.
2, kein Anlaß vor. Dies sind die im dritten
Teile des § 25 bezeichneten Änderungen. Folg-
lich bilden diese Änderungen eine andere
Klasse, als die im ersten und zweiten Teile ge-
dachten Änderungen. Da die im ersten Teile
gemeinten Änderungen als wesentliche erkannt
und die im zweiten Teile gemeinten als wesent-
liche bezeichnet worden sind, so können die
im dritten Teile gemeinten Änderungen nicht
auch wesentliche sein, sondern müssen als un -
wesen t l i che angesprochen werden."

Wie sich die Rechtswissenschaft dieser
zwingenden Logik verschließen kann, ist mir
als Techniker unverständlich. Erklären kann
ich mir diese Erscheinung nur durch die
Annahme, daß andere Zwecke und Wünsche
verfolgt werden, die außerhalb der gesetz-
lichen Logik liegen.

Da die Rechtswissenschaft ihrer Natur
entsprechend sehr häufig mit Widersprüchen
operieren muß und daher gegen den Vor-
wurf eines Widerspruchs abgehärtet ist, so
bin ich gezwungen, stärkere Argumente wirken
zu lassen:

Wenn die juristische Behauptung richtig
wäre, daß die im dritten Teile des § 2i>
bezeichneten Änderungen auch noch , wesent-
liche" seien, so würden die wesentl ichen

. Änderungen folgende Kategorien umfassen:
1) Änderungen, welche neue oder größere

Gefahren etc. herbeiführen (nach
dem ersten Teile des i; 2f> und
dem § 147, 2);

2) Änderungen, welche neue oder größere
Gefahren etc. nicht herbeiführen
(nach dem dritten Teile des § 25).

Da nun alle Änderungen, welche über-
haupt keine Gefahren oder Nachteile herbei-
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führen, ebenfalls in die 2. Kategorie fallen
— weil die Null mit jeder beliebigen un-
merkbar kleinen Größe die Eigenschaft teilt,
daß sie kleiner als eine bemerkbare Größe
ist — so umfassen die beiden angeführten
Kategorien alle überhaup t denkbaren
Änderungen. Mithin wäre die juristische
Vorstellung von einer unwesent l ichen
Änderung völlig illusorisch. Es könnte keine
auch nur illusorische Definition dafür ge-
funden werden. Es gäbe demnach also
gar keine unwesentl iche Ä n d e r u n g :
wodurch die juristische Behauptung ad ab-
."urduni geführt ist.

Das Gesetz spricht von wesentlichen
Änderungen im Gegensatz zu den unwesent-
lichen Änderungen; also muß es aucli solche
geben, und .sie müssen zu definieren sein.

Hiernach .stellt logisch unerschü t t e r -
lich fest, daß gewerberechtlich:

u n w e s e n 11 i c h e A nderungen solche Ände-
rungen sind, welche neue oder größere
Gefahren etc. nicht herbeiführen;
— und daß

wesentliche Änderungen solche Ände-
rungen sind, welche neue oder größere
Gefahren etc. herbeiführen.

Alle übrigen Fragen des Gewerberechts,
die mit dem £ 2."i zusammenhängen, müssen
diesen Tatsachen entsprechend beantwortet
werden. Bas ist möglich, ohne in Wider-
sprüche zu geraten. Als ausreichender Be-
weis dafür darf es wohl angesehen werden,
wenn ich die Einwände beseitige, welche
Herr v. Landmann gegen meine Arbeit in
der „Chemischen Industrie" in den Annalen
des Deutschen Reiches erhoben hat.

Gegen die Äußerungen auf S. 643, wo
die Ansichten dos Herrn v. L and mann in
der zweiten, dritten und vierten Auflage seines
Kommentars angeführt werden, ist einzuwenden,
da die erste Auflage bereits 1884 erschien, daß
das Erkenntnis des preußischen Oberverwal-
tungsgerichts vom 24. September 1885 bereits
unter dem Einflüsse des Landmannschen
Geistes stand. Demi die drei Worte der
ersten Auflage von 1.S8-1: „nach den Um-
ständen", enthalten schon die von allen Be-
hörden mit Freuden aufgenommene Zuweisung
der (liskretionären Gewalt, nach eigenem Er-
messen zu entscheiden, ob die Umstände vor-
liegen oder nicht. _,

Nun habe ich aber in der „Chemischen
Industrie" 1903, S. 179, oder im Boiider-
abzug S. H8, 89 u. f., nachgewiesen, daß das
Erkenntnis vom 24. September 1885 minder-
wertig ist gegenüber dem festgefügten und
mustergültigen Erkenntnis desselben Gerichts-
hofes vom 17. Dezember 1883, auf welches
H err v. L a n d in a n n noch nicht eilige wirkt hatte.

Es erscheint mir nicht angängig, ein
mustergültiges Erkenntnis durch ein minder-
wertiges korrigieren oder auslegen zu wollen.
Herr v. L a n dm a n n mag das Erkenntnis
vom 24. September 1885 als eine rechts-
geschichtliche Tatsache anführen, aber kann
in ihm keine Stütze für die Richtigkeit seiner
Ansichten finden. Er müßte diese direkt
aus dem Gesetze beweisen. Die Anführung
von Eideshelfern, die seiner Ansicht beitreten,
ohne direkten Beweis, kann nur zur Bildung
von religiösen Dogmen führen, die als soge-
nannte „ Glaubenswahrheiten" gelten, aber
nicht zur Erkenntnis der objektiven Rechts-
Wahrheit.

Die Tatsache, daß eine gewisse Gedanken-
folge durch mehrere Auflagen hindurchgeht,
und daß beliebig viele Zustimmungen zitiert
werden können, ist für den voraussetzung;--
losen Forscher bedeutungslos, solange der
direkte Beweis fehlt. Und diesen hat Herr
v. Landmann nicht erbracht — und konnte
und kann ihn nicht erbringen, weil er un-
möglich ist.

Die auf 8. 646 ausgesprochene Befürch-
tung:

„Andernfalls könnte es geschehen, daß im
Laufe der Zeit durch willkürliche Änderungen
des Unternehmers der Charakter der Konzession
völlig verwandelt würde:" —
ist unbegründet. Eine solche allmähliche
Umwandlung, eine solche Eskamotierung ist
ausgeschlossen, weil die Konzessionsurkunde
in mehr als einem Exemplar vorhanden ist
(Anweisung vom 9. August 1899 [M. Bl.
S. 127] Xr. 9 zu § 17) und in der Hand
der Behörde den dauernden und unveränder-
lichen Maßstab bildet, nach welchem die
Anlage gemessen wird. Bei Änderungen
aber, die nicht auf die in § 10 bezeichneten
Rücksichten einwirken, hat die Gewerbepolizei
keinen gesetzl ich begründeten Einfluß im
Sinne des § 25. Es sind nur die übrigen
Vorschriften einzuhalten.

Deshalb halte ich die gesperrt gesetzten
Teile des Urteils des Oberlandesgerichts
Frankfurt a. M. vom 16. April 1901 (Reger,
22, S. 192) für juristisch anfechtbar. Für
Herrn v. Land m arm s-iiid sie ein stumpfes
Instrument.

Die auf der "NVende von 8. 646 auf 647
ausgesprochene Ansicht ist bereits erledigt,
weil sie keinen gesetzlichen Boden hat.

Zu den Worten auf H. 647:
..Allein wenn das die Absicht des Gesetz-

gebers gewesen wäre, so hätte er sich wohl
anders ausdrücken müssen;1' —
muß ich zugeben, daß die Worte des § 25
allerdings unklar gefaßt sind. Allein man
muß sich vergegenwärtigen, wie das Gesetz
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im Reichstag zustande gekommeil ist, daß
die Gesetzgeber die damals vorhandenen Be-
dürfnisse befriedigen wollten und froh waren,
eine Fassung zu finden, die dieser Absicht
einigermaßen entsprach. Deshalb ist es
schwer, mit rein, juristischen Hilfsmitteln
durch Hin- und Herschieben der Worte den
Willen der Gesetzgeber zu ergründen. Dazu
sind Hilfsmittel erforderlich, die jenseits der
juristischen Routine liegen. Ich werde hu
II. Teile darauf zurückkommen.

Auf S. 647 führt Herr v. Laiulmauii
als Möglichkeit ein Beispiel an, welches meine
Ansichten widerlegen soll:

..Gesetzt, der Unternehmer erachtet den
Charakter der Änderung nicht als zweifelhaft,
sondern ist überzeugt, daß dieselbe eine Ver-
besserung der Verhältnisse für die Nachbarschaft
mit sich bringen werde, und unterläßt daher
das Genehmigungsgesuch, es stellt sich aber
nachträglich heraus, daß der Unternehmer sich
getäuscht hat. und daß infolge der vorgenannten
Veränderung die Nachbarschaft erheblich mehr
belästigt wird als bisher.''

Ich gebe zu, daß ein solcher Fall inner-
halb des Bereichs der Möglichkeit liegt.
Aber er setzt eine so auffallende technische
Urteilslosigkeit und Ungeschicklichkeit des
Fabrikanten voraus, daß seine Handlungs-
weise als -polizeiwidrige Fahrlässigkeit be-
trachtet werden muß, welche die gesetzliche
Strafe verdient.

Herr v. Landmann hat vollkommen
Recht, daß auch ich eine solche Änderung
als eine gewerberechtlich wesentliche auf-
fassen würde, zu welcher nachträglich die
Genehmigung eingeholt werden müßte. Wenn
in solchem Falle die Prüfung ergibt, daß
die Genehmigung im Interesse der Nachbar-
schaft oder der Arbeiter oder des Publikums
überhaupt, oder aus bau-, feuer- oder ge-
sundheitspolizeilichen Gründen nicht tuulicli
ist, so unterliegt der Unternehmer zweifellos
der Bestrafung nach t; 147, Eingang und
Ziffer 2, und riskiert außerdem, daß die Be-
hörde gemäß £ 147, Zusatz zu Ziffer 2, die
Wegschaffuiig der Anlage anordnet, und
kann, selbst wenn die Behörde eine solche
Anordnung nicht trifft, auf dem Wege des
Zivilprozesses auf Grund des § 907 des
Bürgerlichen Gesetzbuchs zur Betriebsem-
stellung oder Beseitigung der Anlage ge-
nötigt werden.

Dadurch würden allerdings in diesem
Falle gerade die traurigen Folgen eintreten,
die ich in der Chern. Ind. 1903 S. 213 oder
Sonderabdruck S. 56 in dem mit den Worten:

„Dem nationalen Wohlstand wi'mlen neue
Wunden geschlagen werden . . ."
beginnenden Satze geschildert habe.

Bei aller schuldigen Ehrerbietung gegen
Herrn v. Laiidmann glaube ich doch, daß
außer ihm nur wenige meine Ausführungen
in dem Sinne auffassen werden, als oh ich
dadurch für die Fabrikanten Immunität gegen
jegliche Mißwirtschaft oder Verächuldimgen
in Anspruch genommen hätte, welche nach
dem Gewerberecht oder dem Zivilrecht oder
dem Strafrecht zu ahnden sind.

Vielmehr glaube ich, auf die Zustimmung
der meisten Leser rechnen zu dürfen, wenn
ich darauf bestehe, daß meine Ausführungen
nur den Wunsch ausspveehen und begründen,
daß das •\Vunden.selilageii möglichst vermieden
und nicht durch willkürliche Auslegung' den
Gesetzes vermehrt werde. Das , möglichst •
ist liier selbstverständlich als im Rahmen cle>
Gesetzes liegend gemeint.

Ich .wünsche, die Wunden zuheilen, welche
der deutschen Industrie durch die Laml-
m annähe Auffassung geschlagen worden
sind, und zu verhüten, daß durch Beibehaltung
dieser Auffassung noch fernere Wunden ge-
schlagen -werden. Denn für die Richtigkeit
dieser Auffassung- fehlt die gesetzliche Be-
gründung. Diejenigen Wunden aber, die
durch Mißwirtschaft einzelner Unternehmer
und ihre gesetzlichen Folgen unserem gcwerbs-
tätigen Leben zugefügt werden, liegen außer-
halb des angezogenen Gedtinkenganges.

Auf S. 648 sagt Herr v. Landmann:
„Die Jurischsche Rechtsauffassimg führt

also zu Konsequenzen, die mit den Absichten,
auf welchen die Vorschriften der Gewerbe-
ordnung über die einer besonderen Genehmigung
bedürfenden gewerblichen Anlagen beruhen,
im Widerspruch stehen."

Mit Verlaub: Welcher "Wideräpruch, und
AVO steckt der Widerspruch? — Das von
Herrn v. Land man u augeführte Beispiel
betrifft AVundeii, die im Gehorsam gegen das
Gesetz geschlagen werden müssen; meine
Ausführungen richten .sich ge»-eii die Wunden,
welche der Industrie durch die irrtümliche
Landmannsclie Auffassung geschlagen
werden. Beide Materien berühren einander
gar nicht, sondern gehen in verschiedenen
Höhenlagen übereinander weg, wie zwei sich
kreuzende Klseubahnzüge. Jeder Zusammen-
stoß ist ausgeschlossen, ein Widerspruch nicht
vorhanden!

Selbst wenn die Landmann sehe Auf-
fassung gesetzlich begründet wäre, und man
einen Zusammenstoß befürchten könnte, würde
ein solcher doch nicht stattfinden, .sondern
beide Züge würden in derselben Höhenlage
nebeneinander hergehen. Denn der Wunsch,
das Wimdeuschlageii möglichst zu verhüten,
bleibt unter allen Umständen bestellen.
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Aber selbst angenommeil, daß irgend je-
mand einen Widerspruch zwischen den von
mir vertretenen Ansichten und dem Gesetze
nachwiese, so wäre damit noch nichts be-
wiesen. Die Juristen grüßen einander mit
dem Lächeln der Auguren, wenn man ihnen
von Widersprüchen erzählt. Die Rechts-
wissenschaft ist gegen Widersprüche in einer
dem Laicii erstaunlichen Wei.sc abgehärtet,
denn tausendfältige Erfahrung hat gelehrt,
daß Widersprüche leicht künstlich konstruiert
werden können, wenn man ihrer bedarf, und
daß selbst .schlimm aussehende Widersprüche
sieh mitunter auf natürliche Weise aufklären
lassen. Mit juristischen Widersprüchen kann
man niemand fangen, der mit juristischen
Kunstgriffen Bescheid weiß. Durchschlagende
Wirkung hat nur der direkte Beweis.

Ist meine Ansicht nacli dem Gesetze
falsch, so muß sie fallen.

Ist die Ansicht des Herrn v. Land-
mann nach dem Gesetze falsch, so muß sie
fallen.

Aber ich muß dem Herrn v. Laiulmanri
au dieser Stelle docli eine Konzession machen.
In der Chem. Ind. 1903 R. 213 oder im
Sonderabdruck S. 57 stellt der Satz:

..Die Versagung der nachträglichen Ge-
nehmigung würde also den Zwecken und Zielen
der Gewerbeordnung nicht entsprechen."
Dieser Satz ist aus dem Zusammenhang ge-
rissen in dieser Allgemeinheit falsch oder
wenigstens anfechtbar. Das hätte ich ver-
meiden sollen. Aber aus dem vorhergehen-
den Texte ergibt sich die selbst verständliche
nähere Bestimmung, die ich nicht hätte mit
Stillschweigen übergehen sollen, daß dieser
Satz nicht anwendbar ist auf solche Ver-
sagungen, die auf Grund der gesetzlichen
Bestimmungen erfolgen, sondern nur auf alle
diejenigen Versagungen, welche auf Grund
einer willkürlich in das Gesetz hineinge-
tragenen Auslegung stattfinden. Denn der
ganze Inhalt meiner Arbeit liat ja den
Zweck, das Gesetz in seiner ursprünglichen
Eeinheit wieder herzustellen, und die seit etwa
] 884 eingerissene willkürliche Auslegung
zu beseitigen.

Auf Seite (J48 steht der »Satz:
„Dieser Gesichtspunkt, daß es im In te r -

esse der Gewerbetreibenden liegt, durch
ein geordnetes Verfahren, welches der Errich-
tung der Anlage vorausgeht, vor nachträglichen
Beschwerden und Auflagen gesichert zu sein,
ist 7,weifellos auch dann zutreffend, wenn
eine bestehende Anlage verändert werden will."

Das iu diesem Satze vorkommende Wort:
„zweifellos" beweist auf das schlagendste die
Unzulänglichkeit der rein juristischen Hilfs-
mittel und des juristischen Denkens in Au-

ch. 1904.

Gelegenheiten des modernen Lebens. Denn
das Wort „zweifellos" ist hier eine Brücke,
über welche der juristische Leser sanft hin-
weggleitet, ohne die Kluft zu spüren, die
unter ihm gähnt.

Diese Kluft ist mit juristischen Mitteln
n i clit '/AI erkennen; ich werde sie daher erst
im II. Teile behandeln. Hier genüge die
Andeutung, daß das Wort „zweifellos" an
solcher Stelle einen Kardinalirrtum der juri-
stischen Auslegung der Gewerbeordnung be-
zeichnet.

Der Sät/, auf S. (i 19:
..Auch von diesem Gesichtspunkte aus ist

es nichts abnormes, sondern lediglich der Ge-
setzesanalogie entsprechend, wenn man an-
nimmt, daß erhebliche Änderungen des Be-
triebes oder der Betriebsstätte einei- gemäß
§ 16 der Gewerbeordnung konzessionierten An-
lage in jedem Falle dem in § 17 vorgeschrie-
benen Genehmigungsverfahren zu unterstellen
sind, also auch dann, wenn sie eine Verbesserung
für die Nachbarschaft etc. herbeizuführen be-
zwecken, und daß also der Begriff der „wesent-
lichen" Veränderung nicht auf solche Ver-
änderungen zu beschränken ist, welche neue
oder größere Nachteile im Gefolge haben ken-
nen", —
•wird bestritten.

Wenn auch die sachliche Widerlegung
dieses Satzes erst im II. Teile erfolgen wird,
.<n kann ich doch schon hier rein juristisch
folgende Bedenken dagegen geltend machen:

Dieser Satz enthält drei Meinungs-
äußerungen:

1) über die (Jesetzcsanologie;
2) über das, was nicht abnorm y,u

nennen ist;
.'i) über die ZuHlssigkeit von An-

nahmen.
Hier mögen nur kurze Andeutungen

folgen: Herr v. L an dm a nn meint still-
schweigend, daß die von ihm vertretene Auf-
fassung der Gesetzesanologie zwischen
Jj 16 und tj 25 die richtige sei. Die Ge-
setzcsanalogie ist aber derart, daß aus
ihr die Landmannschen Ansichten nicht
mit ^Notwendigkeit folgen. Es können auch
die entgegengesetzten Ansichten, nämlich die
von mir vertretenen, daraus hergeleitet wor-
den. Zeuge: Das Dresdener Erkenntnis von
1877.

Was der Jurist für .n icht abnorm2

hält, wird sich als , ab norm" herausstellen,
sobald er zur Kenntnis des ihm noch fehlen-
den Materials gelangt sein wird, welches für
die Begriffsbildung entscheidend ist. Die
Mitteilung wird im II. Teile erfolgen.

AVcnn der Jurist glaubt, Annahmen
machen zu dürfen, wo das Gesetz vorliegt,

' o '

und das Gesetz allein entscheidend sein soll,
10



Juriseh: Zur Auslegung des § 25 der Gewerbeordnung. r Zeitschrift für
L an gewandte Chemie.

so ist das ein Übergriff, welcher schärfste
Zurückweist!!) g verdient.

Da die unbedingt erforderliclien Beweise
aus dem Gesetze fehlen, so bleibt juristisch
von dem Satze nicht viel übrig. Aber auch
der Gegenl^veis würde mit den unzuläng-
lichen Hilfsmitteln der Rechtswissenschaft,
wie sie gegenwärtig in Deutschland betrieben
wird, nur schwierig zuführen sein. Viel leichter
und vollständiger ist die.se Aufgabe mit den
reichen Hilfsmitteln des II. Teiles zu lösen.

Somit glaube ich, alle von Herrn v. Land-
mann gegen meine Ausführungen in der
Chcm. Ind. vorgebrachten Einwände beseitigt
zu haben, so weit es mit rein juristischen
Hilfsmitteln möglich ist.

Trotz aller Schroffheit, in welcher die
Ansichten einander gegenüberstehen, und der
Energie, mit der icli glaube meine Ansichten
vertreten zu müssen, möchte ich doch ein
Herzensbedürfnis erfüllen, indem ich mit
Freude die wohlwollende Gesinnung und die
beherzigenswerten Winke anerkenne, welche
Herr v. Landmann am Schlüsse seines
Aufsatzes auf S. 651 und 652 bekundet
hat. Auch Herr v. Landrnann sucht die
Wahrheit wie ich, aber unsere "Wege gehen
auseinander.

II. Technischer Teil. In dem ersten,
juristischen Teile habe ich mich gezwungen,
mich des produktiven Denkens zu enthalten,
und bloß vergleichend zu denken. Ich habe
dort auch nur die bescheidenen, dein Juristen
zugänglichen Hilfsmittel benutzt und schon
damit die Definition der „wesentlichen Än-
derung- aus dem Gesetz abgeleitet und
nachgewiesen, daß die Landmann sehe Auf-
fat*.*img im Gesetz nicht begründet i.st.

Nur einzelne, in der Erörterung hervor-
getretene Fragen konnte ich mit juristischen
Hilfemitteln nicht bewältigen, weil sie Kennt-
nis der tatsächlichen Lebensvorgänge des
modernen Kulturvolkes und produktives
Denken erfordern.

Die letztgenannten Dinge habe ich daher
für diesen technischen Teil aufgespart.
Hier darf ich alle Hilfsmittel unserer Kultur
und alle Denkarten benutzen, die nur die
eine Anforderung zu erfüllen haben, daß sie
x weckmäßig seien.

Hier bin ich nicht mehr an die gedruckt
vorliegenden oder in den Akten enthaltenen
Worte gebunden, bin frei von jeder Schule
und hergebrachten Form, brauche nicht mehr
die einmal geprägten Worte und Redewen-
dungen unermüdlich zu zitieren, bis sie jeder
Leser auswendig hersagen kann, sondern
darf über den Buchrand hinaus ins Leben
schauen.

Zugleich wünsche ich, diese Gelegenheit
zu benutzen, um an einem praktischen Bei-
spiele im Hinblick auf das im Anzüge be-
findliche T e o h n i .s c h e E e i c h s a m t den Unter-
schied zwischen juristischem und technischem
Denken zu zeigen.

80 will ich denn ohne Zögeru vor allem
den Schlüssel /um Verständnis des § 2")
der Gewerbeordnung geben. Ich habe
diesen Schlüssel bisher nur erst unserem
hochverehrten und tiefbctrauerten bisherigen
Senior unter den Kommentatoren der Ge-
werbeordnung, Herrn Geheimen Eegicrungs-
rat G. A. Grotefend in Marburg a. d. Lahn,
der uns am 7. September 100H entrissen
wurde, kurze Zeit vor seinem Tode brieflich
mitgeteilt.

Der Schlüssel bestellt in der Erkenntnis,
daß sich zwischen die £§ 10 und 25 der
Gewerbeordnung' eine neue Rechtslage
einschiebt, welche von keinem der Kommen-
tatoren der Gewerbeordnung beachtet worden
ist. Ich habe in der juristischen Literatur
weder etwas Gedrucktes, noch etwas Ge-
schriebenes darüber gefunden. Folglich ist
sie für Juristen nicht vorhanden. Daraus
erklärt sich die Unzulänglichkeit der juri-
stischen Hilfsmittel und Methoden, um den
8 25 aufzulegen und zu handhaben.

Diese neue Eechtslage bildet die Kluft,
welche den 5J 2f) von dem £ l (i scheidet,
und über welche Herr v. Lanclmann auf
der Brücke seines „zweifellos" auf S. 048
sauft dahingleitet, ohne sie zu gewahren.
Wenn man im Eisenbahnwagen reist und
nur in sein Buch schaut, olino einen Blick
hinauszuwerfen, so ist es ,nichts abnorme.-1"
(S. 640), daß man nicht merkt, oh man über
flaches Land oder über einen Viadukt fährt.
Aber Panzunehmen" (S. 01!)), daß der Viadukt
nicht vorhanden sei, weil man ihn nicht be-
merkt hat, „anzunehmen11, daß man nur
über flaches Land gefahren sei, i,«t unzulässig.
Ganz besonders un/ulässig aber ist es, auf eine
derartige willkürliche .Annahme" Schlüge
aufzubauen, welche rechtliche Geltung haben
sollen.

Die neue Eechtslage des § '25 ergibt
.«ich wie folgt:

AVenn ein Unternehmer die Erlaubnis
zur Errichtung einer nach $10 der G.-O.
genehmigungspflichtigen Anlage nachsucht,
so hat er sein Kapital noch nicht in der
Anlage gebunden, da diese ja noch nicht
vorhanden ist. Ihm steht dabei' noch die
Wahl frei, ob er auf die von der genehmigenden
Behörde gestellten Bedingungen, unter welchen
ihm die Genehmigung erteilt wird, eingehen
will oder nicht.
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Wenn der Unternehmer auf die Beding-
ungen nicht eingehen will, so steht es ihm
frei, auf das Unternehmen zu verzichten,
oder .«ich einen anderen Ort dafür zu suchen.
Er hat dabei keinen nennenswerten direkten
Verlust, sonder höchstens den durch Zeit-
verlust entgangenen Gewinn zu verschmerzen.
An das beabsichtigte Unternehmen sind noch
keine anderen Existenzen geknüpft. Die
Lücke kann durcli einen anderen Unter-
nehmer ausgefüllt werden.

Wenn der Unternehmer aber auf die
Bedingungen eingeht, so kommt eine Art
freier Vertrag zwischen Staat und Unter-
nehmer zustande, für dessen Durchführung
die beiderseits vorhandenen gesetzlichen Rechts-
mittel bürgen. Dieser Vertrag heißt in
der Sprache des Gewerbereclits: „ G e n e h -
migung".

Die gewerberechtliche Genehmigung unter
i- l ü ist daher nicht im positiven .Sinne als
ein willkürlicher Gnadenakt der Behörde
aufzufassen, sondern in dem negat iven
Sinne, daß seitens der Behörde keine Be-
denken oder Einwände mehr gegen die Er-
richtung der Anlage erhoben worden.

Die Richtigkeit dieser Auffassung ergibt
sich für den Juristen aus dem £ l der Ge-
werbeordnung, dein JMErl. vom IG. Februar
1847 (MB1. S. 229), den Begründungen zu
$ Hi der G.-O. von ISGfl (Hohrscheidt,
G.-O. litol, S. r>4) und anderen Stellen; —
für den Nichtjuristen aus dem Grundsatz
der Volkswirtschaftslehre, daß der Eeichtum
eines Landes in den von seinen Bewohnern
durcli Arbeit erzeugten Werten besteht.

Folglich dürfen in einem gesunden Staats-
leben die Interessen der Wertcrzeugung nur
durch die Anforderung eingeschränkt werden,
daß .sie andere berechtigte Interessen nicht
verletzen; — wie sich aus den Motiven zur
Gewerbeordnung, die Herr v. Laiidmann
S. (i J- 8 anführt, ohne weiteres ergibt.

Wenn nun der Unternehmer auf Grund
der Genehmigung seine Fabrik baut, also
sein Kapital darin anlegt, so kann er durch
die rasche Entwicklung der Technik in die
Zwangslage kommen, Änderungen vor-
nehmen zu müssen, um auf der Höhe der
Zeit zu bleiben und im Wettbewerb zu be-
stehen. Und dies ist nicht bloß eine private
Angelegenheit, sondern eine Angelegenheit
des öffentlichen Interesses und des Staats-
wohles.

Wenn der Fabrikant dann die Genehmigung
für diese notwendige Änderung nach § 25
der G.-O. nachsucht, so ist der Gegenstand
der Prüfung ein anderer , als bei der Ur-
genehimgung nach £ 10, wenn auch das
dabei einzuschlagende Verfahren dieselbe

äußere Form hat, nämlich die in § 17 vor-
geschriebene. Die Juristen haben sich durch
die äußeren Formen täuschen lassen und
auch auf gleichen Inhalt in beiden Fällen
geschlossen.

Der Fabrikant hat jetzt nicht mehr die
freie Wahl, wie bei der Urgenehmigung nach
§ 10, ob er die Bedingungen annehmen will
oder nicht, sondern er muß sie annehmen.
Sein Vermögen steht auf dem Spiele. Mit
dem Stehen und Fallen seiner Fabrik zieht
er die davon Abhängigen in Mitleidenschaft.

Die Definition des Preußischen Oberver-
waltungsgcrichts vom 17. Dezember 1883,
welche an die Rücksichten anknüpft, die
für die Urgenehmigung maßgebend sind,
muß daher notwendigerweise so aufgefaßt
werden, daß sie der veränderten Sachlage
sich anpaßt.

Da die unter g 25 auferlegten Beding-
ungen vom Fabrikanten angenommen werden
müssen — er steckt ja mit seinem Ver-
mögen darin und hat keine Wahl —, so
müssen sie billigenveise so sein, daß sie an-
genommen werden können. Daher steht
der § 25 auf einem anderen Boden als der
i; 16; zwischen beiden Paragraphen befindet
sdcli eine Kluft, welche durch vermögens-
rechtliclie Interessen geschaffen int.

Deshalb müssen die Genelimigungsbe-
clingungen nach § 25 — der Zwangslage
entsprechend, in der ,«ie zur Anwendung
kommen — milder sein, als diejenigen nach
§ IG. Der Grad der Milderung, oder viel-
mehr die äußerste Grenze ihres Inhalte*!,
\\ird dadurch angegeben, daß die Bedingungen
nach £ 25 nicht härter zu sein brauchen
und nicht härter sein dürfen, als die nach J; 16
auferlegten.

Bei der Genehmigung nach t; IG ist die
Möglichkeit der Belästigungen der Xachbar-
scbaft bereits erledigt, indem Vorsorge da-
gegen getroffen wurde.

Bei der Genehmigung nach tj 25 ist da-
her nicht mehr die Frage nach der Möglich-
keit einer Belästigung der Nachbarschaft
überhaupt zu stellen, auch wenn neue Fabrik-
teile in Frage kommen, sondern nur die
Frage, ob neue oder größere Belästigungen
zu erwarten sind, als die genehmigte Anlage
verursacht.

Es ist mir als Techniker ganz unver-
ständlich, daß gegen diese klare Logik auch
nur der Versuch eines Einspruchs gemacht
werden kann.

Dieser Schutz ist für die Nachbarschaft
vollkommen ausreichend. Denn wenn er es
nicht wäre, so müßte man die Korrektur bei
der Urgenehmigung nach § 16 anbringen
und nicht bei der Genehmigung' nach § 25.

10*
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Die Juristen brauchen doch nicht päpstlicher
zu sein als der Papst. Die Nachbarn wissen
ihnen keinen Dank, weil sie keinen nach-
weißlichen Vorteil von diesem übertriebenen
Schutz ihrer Interessen haben. Wohl aber
hat die Industrie Grund, sich über die ju-
ristische Auffassung zu beklagen, weil sie ]
den Schaden zu tragen hat.

Die Unklarheit in der Auffassung des
§ 2ö, von der Herr v. Landin an u auf S. Ü42 j
spricht, ist — wenn man die Ansichten von
Meves und Seydel als nachgewiesener-
maßen irrtümlich außer Betracht läßt, —
erst durch Herrn v. Landmann selbst seit
1884 in die Rechtswissenschaft hineingetragen ;
worden. Vorher war alles klar.

Kein Gesetz ist Selbstzweck, sondern es
soll dazu dienen, den Zweck zu erreichen,
um dessen willen es geschaffen wurde. Der
Wortlaut des Gesetzes ist viel m knapp,
um die unendliche Mannigfaltigkeit der
Wirklichkeit in allen Einzelheiten Vi treffen.
Deshalb kann man aus dem Wortlaute des <
Gesetzes allein selbst bei größtem Scharfsinn j
die Absicht des Gesetzgebers nicht mit Sicher-
heit ableiten, sondern muß immer wieder von j
neuem die Absicht des Gesetzgebers aus der j
Natur der Dinge und den Zeiturnstämlen
heraus aufsuchen, unter denen das Gesetz
geschaffen wurde.

Als Methode der Forschung können wir
uns fragen, wie wir selbst jetzt die schein- j
bare Absicht der Gesetzgeber zum Ausdruck
bringen würden, wenn wir ein neues Gesetz !
zu machen hätten, und können uns fragen, j
ob die Auffassung, die unsere heutigen Be-
dürfnisse befriedigt, aus dem Gesetz heraus- !

gelesen werden kann. Und wenn dies möglich ;
ist, so ist die moderne Auffassung auch im
Gesetz enthalten. Denn die Höflichkeit ge-
bietet, bei dem Gesetzgeber unendliche Weis-
heit vorauszusetzen; vorauszusetzen, daß er ;
die Absicht hatte, die Bedürfnisse seiner i
Zeit und der „Folgezeit" (in der im Eingange ;
gefaßten Bedeutung) zu befriedigen.

In der Tat führt diese Forschung.smetliode
zu dem Ergebnis, daß der Gesetzgeber die
Kluft zwischen §16 und §25 bereits erkannt '
und markiert hat. Denn im § 16 wird von den ,
erheblichen Nachteilen, Gefahren oder Be-
lästigungen, d. h. im allgemeinen von unzu-
lässigen Beeinträchtigungen berechtigter In-
teressen durch eine gewerbliche Anlage ge-
sprochen und der Zweck verfolgt, diese Beein-
trächtigungen auf das für zulässig erachtete
Maß einzuschränken. In den §§ 2~>, 51 und 147
dagegen kommen die neuen Begriffe der we-
sentlichen und unwesentlichen Änderungen zum
Vorschein, denen die wesentlichen und un-
wesentlichen Nachteile usw. entsprechen.

r Zeitschrift für
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Im Genehmigungsverfahren im §16 werden
alle Möglichkeiten, daß Belästigungen der
Nachbarschaft entstehen, gleichmäßig geprüft
und auf jene kleine (rröße eingeschränkt, für
welche die Urgenehmigung erteilt wird.

Anders ist die Rechtslage bei Anwendung
des § 2ö. Ehe hier in das Genehmigungs-
verfahren eingetreten wird, ist erst die Vor-
frage zu beantworten, ob die Änderung —
und damit die durch sie geschaffene Mög-
lichkeit der Belästigung — eine wesentliche
oder unwesentliche ist. Denn die.se Unter-
scheidung ist in £ 25 gemacht und kaiin
durch Zuhilfenahme des ij 147 nachgewiesen
werden.

Die Kluft, welche i; 25 von dein $ 16
scheidet, ist also im Gesetz selbst markiert,
wenn auch nicht sehr deutlich. Doch damit
müssen wir uns begnügen. Denn das Gesetz
ist nicht dazu da, um bekannte Tatsachen
anzuführen, sondern nur ihre Wirkungen
rechtlich zu regeln. Das Gesetz erwähnt
ja aucli nicht die Tatsache, daß zwischen je
zwei Tagen unter unseren Breiten eine Nacht
liegt, oder daß die Errichtung einer Fabrik
Geld kostet, hat aber trotzdem die Absicht,
und hat diese Absicht in i; 25 markiert, den
Wirkungen dieser über Nacht eingetretenen
vermögensrechtlichen Tatsache Rechnung zu
tragen.

Denn, wie schon erwähnt, erfordert es
die Höflichkeit, beim Gesetzgeber unendliche
Weisheit vorauszusetzen, die alle während der
ganzen „Folgezeit" eintretenden Umstände
und Möglichkeiten vorgesehen hat. Dies ist
zugleich der wichtigste Schlüssel /Air Exe-
gese jedes Gesetzes, um es zur dauernden
Befriedigung der Bedürfnisse eines lebenden
Volkes geschickt 7,11 machen. Erst wenn
dieser Schlüssel nicht mehr sehließt, muß
das Gesetz geändert werden, wodurch eine
neue „Folgezeit" beginnt.

Wenn man die von einer Fabrik aus-
gehenden Belästigungen mit irgend einem
Quantitätsmaßstabe mißt, etwa wie in den eng-
lischen Luftgesetzen2), so gehören die „er-
heblichen Nachteile usw." des g 16 und die
„wesentlichen Einwirkungen' des £ "25 der-
selben Größenordnung an.

Diejenigen Nachteile jedoch, welche nach
dem Ministerialerlaß vom 1">. Mai 1895 für
zulässig erachtet werden, und für welche auf
Grund des § l (i die Urgenehmigung erteilt
wird, gehören einer niedrigeren Größenordnung
an. Dies ist diejenige Größenordnung, bei
welcher die gewerbliche Werterzeugung statt-
finden kann, ohne daß dadurch berechtigte

2) Vergl. Z. f. a. Oh. 1903, Heft 37.
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Interessen verletzt werden. Es ist die Größen-
ordnung, welche den Zwecken und Zielen der
Gewerbeordnung entspricht (vergl. Motive
von 1869, die Herr v. Landmann auf
S. (J4.S anführt).

Diese Größenordnung bezeichnet also die
gewerberechtliche Grenze zwischen den ge-
\verbereclitlich unzulässigen und den gewerbe-
rechtlich zulässigen Einwirkungen auf die
Nachbarschaft.

Diese Grenze ist durch die Genehmigung
nach g IG eindeutig dahin bestimmt, daß alle
Einwirkungen derselben Art, die dieser
oder einer noch kleineren Größenordnung
angehören, der ferneren Einschränkung durch
die Behörden auf Grund der Gewerbeordnung
entzogen sind; — daß aber alle Einwirkungen
derselben Art, die einer höheren Größen-
ordnung, und alle neuen Einwirkungen, für
welche die Gnuizi' noch nicht festgestellt ist,
Gegenstand der gcwerberechtlichcn Erörte-
rung auf Grund der ££ 10, 17 u. f. bildet.

Diese durch die Urgenehmigung nach
§ IG gezogene Grenze ist aber ident isch
mit der in den tjjj 25 und 147 gezogenen
Grenze zwischen gewerberechtlfch wesentlichen
und gewerbcrechtlich unwesentlichen Ände-
rungen, oder den durch sie verursachten
Einwirkungen auf die Nachbarschaft.

Denn solange keine neue oder grö-
ßere Gefahren für die Nachbarschaft sich
bemerklicli machen, al* mit der genehmigten
Anlage verbunden sind, haben weder die
Lanclespolizei, noch die Ciewerbepolizei, noch
die Gerichte aus diesem Grunde da* Recht,
gearen die genehmigte Anlage einzuschreiten.
Davor schützt sie der ij - ' ' der Gewerbe-
ordnung.

Da nun in tj 147 alle diejenigen Ände-
rungen, gegen welche die Polizei einschreiten
darf, als , wesentliche" bezeichnet worden
sind, *o müssen alle diejenigen Ändenmg-en,
bei welchen ein polizeiliches Einschreiten
nicht statthaft ist, als „unwesentliche1' an-
gesprochen werden.

Folglich sind die im dritten Teile des
ij 25 behandelten Änderungen als gewerbe-
rechtlich unwesentliche zu betrachten. Die
dui'ch sie verursachten Xsicliteile usw. gehören
derselben Größenordnung an, wie die durch
die Urgenehmigung nach i; l (i für zulässig
erklärten Einwirkungen.

Da alle Änderungen, welche jenseits
dieser Grenze liefen, als „wesentliche" be-
zeichnet sind, so ergibt sich als Definition
der , wesentl ichen Änderung" , ' daß sie
eine solche Änderung ist, welche neue oder
größere Nachtei le usw. für die Nach-
barschaft herbeiführt, als mit der vorhandenen
Anlage verbunden sind.

Da nun aber trotzdem im dritten Teile
des § 25 vom Genehmigungsverfahren bei
gewerberechtlich unwesentlichen Änderungen

! gesprochen wird, so kann der Gesetzgeber
nur gemeint haben, daß er dem Unternehmer
auch in diesem Falle die Möglichkei t
wahren wollte, durch Erlangung der Gench-

i migung sich den Schutz des § 20 7,11 ver-
schaffen. (Ausführlicher in den Chem. Ind.
behandelt.)

Vielleicht ist es nützlich, die Sachlage
noch durch ein Bild zu erläutern. Vergleicht
man die Industrie mit einem fahrenden Eisen-
balmzuge und das Gesetz mit dem Geleise,
so ist es für da* Geleise, für den Zug, für
die Reisenden darin und für alle Interessen-
ten am vorteilhaftesten, daß das Geleise in
konstanter Höhenlage fortgeführt wird, na-
mentlich, daß es nach der Brücke weder an-
steigt, noch abfällt. Wollen die Eeisenden
rascher voran kommen, so mag der Zug
schneller fahren, aber er bleibt am zweck-
mäßigsten in derselben Höhenlage; und die^e
Forderung wird um so dringender, je schneller
der Zug fährt.

Denn, wollte man die Bahn hinter der
Brücke ansteigen lassen, so würde man un-
nötig mehr Kohlen verbrauchen, wollte man
sie sich senken lassen, so nützte man Zug
und Geleise durch Bremsen ab, oder könnte
durch Entgleisung Zug und Geleise beschä-
digen.

Deshalb hat der Gesetzgeber die Baiin
so angelegt, daß sie hinter der Brücke (d. h.
im Gebiet de.« Jj 25) in derselben Höhenlage
verläuft wie vorher (d. h. in der Höhenlage
der Urgenelimiguni* nach § 16). Wenn das
Gelände hinter der Brücke ansteigt, so muß
es durch die Genehmigungsbedingungen bis
zur normalen Höhe vor der Brücke abge-
tragen werden; — wenn das Gelände hinter

o '

der Brücke abfällt, so wäre der Eisenbahn-
betrieb ohne erforderliche Aufschüttung so
gefährlich, daß er gar nicht ohne diese Auf-
schüttung eingerichtet werden würde.

Die naheliegende Befürchtung der Indu-
striellen, daß die Behörden, wenn sie sich
die hier geschilderten Ansichten zu eigen
machten, die Genehmigungsbedingungen nach
§ l (i verschärfen könnten, um die Höhen-
lage überhaupt zu erniedrigen, ist leicht durch
folgende zwei Erwägungen zu zerstreuen:

1. Die Genehmigung nach § 16 ist ein
freier Vertrag, der außer der Behörde noch
einen anderen Kontrahenten, den Unterneh-
mer, voraussetzt. Stellt die Behörde zu
schwere Bedingungen, so nimmt der Unter-
nehmer sie nicht an, und der Gemeinde ent-
geht ein steuerkräftiges Unternehmen. Eine
solche Verhinderung oder Erschwerung der
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Entwicklung der Industrie wäre wirtschaft-
lich so falsch, daß wohl keine Behörde diesen
Weg einschlagen wird, — ausgenommen in
speziellen Fällen, um ganz besondere Interessen
zu schützen, z. B. um Villenviertel von ge-
werblichen Anlagen frei zu halten usw.

2. Die unter normalen Verhältnissen von
der Behörde gestellten Genehmigungsbedin-
gungen unter § 16 werden von dei- Behörde
nicht willkürlich erfunden, sondern sind die-
jenigen Bedingungen, welche in gutgeleiteten
Fabriken erfahrungsgemäß erreicht werden.
Die Genehmigungsbedingungeii spiegeln also
den Entwicklungszustand der Industrie wie-
der. Der Inhalt der Bedingungen wird nicht
von den Behörden geschaffen, sondern von
der Industrie selbst. Die Behörde wendet
ihn nur an. Ganz spezielle Fälle ausge-
nommen, ist also keine Gefahr vorhanden,
daß die Behörde zu schwere Bedingungen stellt.
Sie würde dadurch das Staatsinteresse verletzen.

Allerdings gibt es eine Erwägung, die
es aus menschlichen Gründen erklärlich
macht, daß unter Umständen die Neigung
vorhanden ist, die Genelimigungsbedingungen
unter § 16 zu erschweren, aber diese Erwä-
gung erfordert eine zu umfangreiche Be-
gründung, als daß ich sie hier entwickeln
könnte3). Diese Erwägung betrifft nur be-
stimmte Örtlichkeiten oder Persönlichkeiten
und hat daher glücklicherweise wohl keine
allgemeine Bedeutung, so daß ich sie hier
übergehen darf.

Der Schlüssel zum Verständnis des § 25
der Gewerbeordnung liegt nach diesen Aus-
führungen in der Erkenntnis, daß zwischen
die §§16 und 25 sich eine neue Rechtslage
einschiebt, die wesentlich durch vermögens-
rechtliche Tatsachen bedingt ist. Diese
neue Rechtslage ist von allen Kommentatoren
der Gewerbeordnung und allen Gerichtshöfen
seit 1884 übersehen worden. Sie ist nirgends
angeführt, konnte also mit juristischen Mitteln
nicht entdeckt werden.

Jetzt, nachdem ich diese Rechtslage klar
gelegt habe, wird wohl jeder Jurist zugeben,
daß die Schlußfolgerung nach Analogie
von § 16 auf § 25 — wie sie Herr v. Lancl-
mann auf Seite 648 und 649 anwendet —
unstatthaft ist, weil eine solche Analogie
nicht vorhanden ist.

Während ich im L Teile bereits mit ju-
ristischen Mitteln nachgewiesen habe, daß die

3) Diese Erwägung ist ausführlich ent-
wickelt in mehreren Denkschriften über Ge-
werbeinspektion und Konzessionswesen, die
sich in Händen des Ausschusses für das Studium
der Errichtung einer gewerblich-technischen
Reichsbehörde in Berlin. W. Köthenerstraße 33,
befinden.

Landmannsche Auffassung im Gesetze zum
mindesten nicht begründet ist, habe ick
jetzt mit technischen Mitteln direkt nachge-
wiesen, daß. sie i r r ig ist.

Während ich im I. Teile mit juristischen
Mitteln nachgewiesen habe, daß die von mir
vertretenen Ansichten aus dorn Gesetz ge-
folgert worden können, habe ich hier mit
technischen Mitteln nachgewiesen, <l;iß sie ge-
folgert werden müssen.

Ich bin daher in der Lage, die von mir
in der Chem. Ind. vertretenen Ansichten voll-
inhaltlich aufrecht erhalten zu können.

Berlin, 25. September l HÖH.

Winkelkörper für Reaktionstürme.
Von Dr. HEHMA.VX RABF.

Im Verfolge der früher veröffentlichten
Untersuchungen über die Vorgänge in Re-
aktionstürmen1), habe ich Reaktionskörper
konstruiert, die ich wegen ihrer eigenartigen
Gestalt Winkelkörper nenne. Wie aus Ab-
bildung l hervorgeht, bestellen diese2) im

wesentlichen aus zwei in einem Winkel an-
einander gefügten Platten mit parallelen
Auflageflächen, die nach Art der Klinker
aufgestellt, vor diesen den großen Vorzug
haben, daß sie beträchtlich dünner im Scher-
ben gehalten sind, jedoch gerade infolge
ihrer eigentümlichen Gestalt bedeutend größere
Stabilität besitzen.

Z. f. a. Gh. 1903, 437.
D. R, P. 148205.




